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RS OGH 1982/6/30 3Ob89/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1982

Norm

UWG §21 Abs1

Rechtssatz

Bei dem Gebot nach § 21 UWG handelt es sich um eine Art Drittverbot. Ein Gebot, womit einem im Ausland

be6ndlichen Drittschuldner eine Verfügung im Ausland (hier der Verlag eines Druckwerkes in der Schweiz) verboten

werden soll, ist nicht möglich (Tabasco im Fordhof).
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